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Neues helvetisches Tagblatt.
(Fortsetzung des schweizerischen Republikaners)

Herausgegeben von Esch e.r und Ufteri Mitgl. der gefttzgeb. Räthe.

Band!. N. cxxxvi. Bern, LZ. Sept. 1799. (4. Vendemiaire Vlii.

G e s e z g e b u n g.

Grosser Rath, iy. Sept.
Fortsetzung.

Preux. Das schönste Recht des Volks ist die
Ausübung seiner Souveraimtätsrechte, und wegen
dem Aufstand eines Theils des Volks, soll der
übrige Theil nicht seiner Rechte beraubt werden,
und eben so wenig sol-'en die Rebellen die Urver-
sammkwgen besuchen können, um da aufs neue
wider das Vaterland zu arbeiten, und dem ganzen
Kanton solche Beamte zu geben, weiche der Sache
der Freiheit nicht ergeben sind; ich stimme also
Nüces dringendem Antrag bei.

H über stimmt im Ganzen den Grundsätzen
Nüccs bei, aber die Form, unter der dieser Ee- „
gensiand uns zukommt, gefallt ihm nicht; er glaubt, «
es stehe nicht beim Volìzlchuiîgsdirekkonum durch «

ein Arrêts die Urversammlungcn einzustellen; er will >

daher die Sache einzig darauf beschränken, die
Urversammlungen in dem insurgirten Obcrwaüis
ejnzttsiellen.

Kühn ist in den gleichen Grundsätzen, und
kann die ausgestandenen Bürger nicht als Aktivbür-
ger ansehen, wundert sich aber, daß die Neprá-
sentanten des Wallis heute die Insurgenten nicht
als Aktivbürger ansehen und behandeln wollen, wich-
rend sie gestern dieselben aufs vollständigste in Reche
mmg brachten, um sie beim Senat gehörig reprä-
ftntiren zu lassen; er stimmt für Verweisung an
eine Commission.

Fimm ermann stimmt auch für nähere Unter-
suchung durch eme Commission, sodert aber vor
allem aus, daß der Gegenstand nicht einseitig be-
bandelt, sondern im Allgemeinen betrachtet werde,
renn auo? m andern Kantonen sind Bürger, die

m?t dem Hemde der Republik vereinigten, und
os,r^Hd!e Wassen ergriffen haben.

nur d-» ,w ?.n^êss-îmmermanus Antrag sehr gut,
Ge ' daß morgens schon

^ -^bwcn und also ein solches

kann Ausübung geftzt werden

Zimmer mann beharrt, weil auch, wenn die
Feit zu kurz ist, er nicht zu einseitigen Maßregeln
seine Zustimmung geben wird.

Fizi folgt, will aber auch die Rädelsführer,
die nicht immer die Waffen trugen, von ben àVersammlungen ausschließen.

H über beharrt, oder fodert, daß die zu er-
nennende Commission während der Sitzung ihr Gut-
achten vorlege; auch hofft er, werde Fizis Bemer-
kung von selbst in Betrachtung genommen werden.

Ackermann unkerftüzt Lüschers Einwendung,
weil es durchaus zu nichts dient, noch ein allge-
meines Gescz zu machen über Fälle, die schon statt
gehabt haben werden, wenn das Gesez bekannt wird.

Gap a ni wundert sich über die Walliser Reprä-
stntcutten, und Host, weil sie nun einsehen, daß die
Rebellen ihr Aktivbürgerrccht nicht ausüben sollen,
so werden sie auch keinen Repräsentanten mehr für
U- m den Senat begehren.

Legler bittet, daß man Sorge trage, daêMbe!
r-îcht noch ärger zu machen, denn es sind beinahe
ganze Kautone, welche gezwungen die Waffen ge-
gen die Franken getragen haben, und mit solchen
Ausnahmen konnte man leicht in Fall kommen Er--
bittenmg zu bewirken und das Uebel weit ärger zu
machen als es vorher war.

A n der werth ist Leglers Meinung, und fo-
uttt, daß der Commission Zeit gelassen werde, bis
nwss 'ns über das uns vorzulegende Gutachten nach-
zudenken.

Huber bittet, daß man die Ernennung die-
ser Commission nicht länger durch Berathung ver-
schiebe.

Der Gegenstand wird an eine Commission ge,wit-en um bis morgen ein Gutachten vorzulegen,
und das Direktorium aufgelodert, dieser Commis-
sion die erfoderlichen Berichte mitzutheilen; in die
Commission werben ernannt: Huber, Herzog
s, Ess.,Eapauy, Schlup und Kaufmann
v. Wattwys.

Folgendes Gutachten wird zum zweitenmal vm
lesen und §§weise in Berathung genommen.
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An den Gênsê.
Nach angehörter Ablesung der Bothschaft des

Vokzichnngsdirektoriums vom Sept., und nach-
dem er dss Gutachten der über diesen Gegenstand
medergesezten Commission vernommen,

In Erwägung, daß die einem Ausreisser oder
Gefangenen gegebene Freistatt, ein strafbares Unter-
nehmen gegen die Sicherheit des Staats und der
Bürge? ist;

In Erwägung, daß es selbst die Republik ge-
gen ihre Verbündeten gefährden kann;

In Erwägung, daß es folglich sehr dringend
ist,'daß sirenge Strafgesetze solchen Verbrechen zu-
vorkommen, sind sie bestrafen;

hat der große Rath, nach erklärter Dringlichkeit,
beschlossen:

§ i. Jedermann, der das Ausreissen einer ge-
fangenen oder nichtgefangenen Militärperson anstif-
ten oder dazu anreißen würde, soll zu zehenjäh-
riger Ketteustrafe verurtheilt werden.

2. Jedermann, der ein solches Ausreissen be-

günstige hätte, soll mit einjähriger Kettensirafe be-

legt werden«
3. Jede Gemeinde, in deren Bezirk einer ge-

fangenen ober nichtgefangenen Militärperson wis-
sentlich Unterfchlauf gegeben wurde, soll gehalten
seyn, eine Buße zu bezahlen, die nicht unter 16°,
und nicht über 1000 Franken für jeden Ausreisser
seyn kann.

4. Diese Buße soll mit der Bevölkerung und
dem Reichthum der Gemeinde im Verhältniß stehen.

Z. Sie soll unverzüglich von den reichsten Eilt-
wohnern dieser Gemeinde erhoben werden, welchen
das Recht des Rekurses gegen die Schuldigen
freigelassen ist, wenn sie bekannt sind, oder in
ihrer Ermanglung auf die andern Mitglieder der
Gemeinde, welche nach Maasgabe ihres Vermö-
gens zur Entrichtung beitragen sollen.

6. Die verhältnißmäßige Schätzung auf die Ge-
meinden soll von dem Kantonsgesiicht auf den Vor-
schlag des öffentlichen Anklägers geschehen, dem
diese Vergehen angegeben werden sollen.

7. Die verhältnißmäßige Schätzung über den
Beitrag der Einwohner zu dieser Buße, soll von
der Municipalität des Orts geschehen.

8. Jede Gemeinde, durch deren Bezirk ein Aus-
reisser oder entwichener Gefangener mit Wissen
mehrerer Einwohner durchgegangen, oder sich da
aufgehalten hätte, ohne daß mau sich Mühe gege-
Ven hätte, denselben anzuhalten, oder ohne daß
man ihn dem Agent in der kürzesten Zeitfrist ange-
zeigt hätte, soll eine Buße von i6c> Franken be-
zahlen, welche so enthoben werden soll, wie es im

5 dieses Gesetzes bestimmt ist.

y. Jeder Agent, der vernachläßigen würde, esi
neu Ausreisser, von dem er Kenntniß gehabt hätte,
anzuhalten, oder anhalten zu lassen, soll entsezt,
für zwei Jahre seines Bürgerrechts vcrlurstig seyn,
und eine Buße vvn ioo Franken bezahlen.

10. Jeder Bürger, der den in seinem Vermö-
gen stehenden Beistand zur AnHaltung eines Aus-
reissers oder entwichenen Gefangenen verweigert,
soll seines Bürgerrechts für ein Jahr verlmstig
seyn, und überdieß zu go Franken Buße, oder,
wenn er arm ist, zur Arbeit vom Werth dieser
Summe.

11. Jeder Bürger, welcher einen Ausreisser oder
entwichenen Gefangenen mit Gewißheit angebe»
würde, soll, wenn dieser Ausreisser oder Gesänge-
ner nach seiner Angabe angehalten wird, eine Be-
lohnung von Z<? Franken erhalten, und er hat die

Handlung eines guten Bürgers begangen, dadurch,
daß er dazu beitrug, die Gefahr der Räuberei
und des Bürgerkriegs von seinem Vaterland zu
entfernen.

12. Jeder Bürger oder Bürgerin, welcher dazu

beitrug, einen Ausreisser oder entwichenen Gefan-
genen anzuhalten, erhält, wenn er allein ist, oder
sie erhalten zusammen, wenn es mehrere sind, die

Summe von 50 Franken für jeden Ausreisser, wel-
chen sie angehalten, oder der Polizei überliefert
haben.

13. Die durch gegenwärtiges Gesij auferlegten
Bußen fallen dem Staat zu, so wie die durch

das gleiche Gesez versprochenen Belohnungen aus

seiner Kasse bezahlt werden. ^
14. Gegenwärtiges Gesez soll gedrukt, und m

allen Gemeinden der Republik öffentlich bekannt

gemacht, und angeschlagen werden.
§ 1. Kilchmann findet diese Strafe zu streng,

und fodert Herabsetzung auf die Hälfte.
H über: Dieser § ist aus einem frühern Geftt

über diesen Gegenstand genommen, und kann aiw
nicht abgeändert werden, ohne jenes Gesez zurm

zu nehmen: überdem ist hier von dem wersuyrer
die Rede, der immer mehr Strafe verdient als

der Verführte. Er beharret auf dem Gutachten.

Ackermann fodert nähere Erläuterung üoer

diesen §, weil derselbe nicht h-uiaugl.Ä veuMch

bestimmt, daß er nur den wirklichen Vafuyrer

à?fchmann beharret, und sät M-ZÄm
des frühern Gesetzes, indem wir durch Er ahrw g

wissen, daß allzu strenge Gesetze mehr schade

scher: Freilich ist dieser § «us den frühem

Gesez über diesen.Gegenstand
ww kennen einen einzigen Fall, welcher aa^ >
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Gesez beurtheilt wurde, und da fanden wir das
Urtheil zu hart, und begnadigten den Fehlbaren;
wir sollen aber Gesetze mache«, die, wenn sie an-
gewendet werden, keiner Begnadigungen bedürfen,
welche immer eine Lücke im Gesez beweisen, und
gegen die übrigen Gestraften ungerecht sind; ich
stimme also ganz Kilchmanns lezterm Antrag bei,
das frühere Gesez zurükzunehmen, und diese Strafe
um die Hälfte zu verringern.

Zimmermann hat auch die Einwendung der
Unbestimmtheit gegen diesen § zu machen, und
überdem haben wir lezte Woche ein Gesez gegen
Weigerung des Militärdienstes gemacht, mit west
chem dieser gegenwärtige Vorschlag durchaus nicht
übereinstimmt; in einem spätern K wird hier auch
vorgetragen, ganze Gemeinden verantwortlich zu
machen, welches immer äusserst schwierig und un-
annehmlich ist, weil nie kein Unschuldiger gestraft
werden soll. Um also nicht mehr Zeit mit diesem
Gutachten zu verlieren, fodere ich, daß es zu ganz-
licher Umarbeitung m allen den berührten Rüksichten
der Commission zurükgewiesen werde.

Koch folgt, und fodert auch weit bestimmmtere
Abfassung dieses Strafgesetzes, und Unterscheidung
der verschiedenen Fälle, die die Grade der Straf-
barkeit ausmachen, welche in dem lezten Gesez ge-
gen Weigerung des Militärdienstes gut beobachtet
sind.

Huber beruft sich auf das frühere Gesez, auf
welches sich die Commission stüzte; er will gerne
die Strafen vermindern, wenn man findet, viejeni-
gen, welche die Republik ins Verderben stürzen wol-
le», verdienen diese Strafe nicht. Dazumahl, als
wir vom Direktorium durch seine Botschaft auf
diesen Gegenstand aufmerksam gemacht und eiuge-
laden wurden, hierüber ein Gesez zu machen, war
die Versammlung voll Gefühl für die Wichtigkeit
der Sache; heute hingegen scheint es derselben
gar nicht so ernst mit dem Gegenstand zu seyn: ich
fodere weitere Behandlung des Gutachtens, damit
die Commission wisse, was sie bearbeite» soll, oder
wenn man nichts thun will so gehe man gerade
«der die Direktorialbothschast zur Tagesordnung.

Carrard. Das frühere Gesez, auf das sich
Huber ,wzt, betraf die östreichischen Kriegsgefang-
nen, iezt hingegen vereinigt die Commission alle
Arten won Ausreißungen miteinander, und daher
kommt es, daß wirklich dieser Vorschlag strenger

àesez, ich fodere alss auch
Mukwefiung an VW Commission, mit dem Wunsch,

menge
^chàrnmige Gegenstände nicht ver-

Comnuà,î-^"'ards Meinung, und findet, die

àw ck-n
'brem eigentlichen Gegenstände

abgewichen, und darum müsse das Gutachten der
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Commission zurükgewiesen werden. Er bittet sie

aber auch auf diejenigen Deserteurs Rüksicht zu
nehmen, welche vielleicht unter diesem Vorwand
vom Feind als Ausspäher ausgesandt wurden.

Zimmerman« beharret, weil zu harte Straft-
gesetzt meist Straflosigkeit bewirken.

Huber: Man lese nur die Botschaft des
Direktorium, und man wird sehen, daß die Coma
misston nicht über ihren Auftrag hinausgieng.

Secretan fodert, daß die Commission den
militärischen Strafcodex etwas in Berathung ziehe,
um ein mit diesem übereinstimmendes Gesez vorzu?
schlagen. Das Gutachten wird der Commission
zurückgewiesen.

Schlumpf, im Namen der Majorität einer
Commission legt folgendes Gutachten vor.

Bürger Gesezgeöer!
Das Vollziehungs-Direktorium hat Euch unterm

2/sten Juli lezrhin eine Bittschrift der Gattin des
Josephs Ronca von Luzern übersandt, welcher
von dem obersten Gerichtshof zu einer zweijährige»
Zuchthausstrafe, und einer achtjährigen Suspen-
sion seines Aktivbürgerrechts verurtheilt worden.

In dieser Botschaft macht das Direktorium zua
gleich den gesezgebendm Rächen, gemäß seines
constitutionellen Rechts, den Vorschlag, die zweijäh-
rige Zuchthausstrafe in einen Gemeinverhaft von
eben dieser Zeit zu verwandeln.

Ihr habt, BB. Repr., diese Botschaft sammt
der beigefügten Bittschrift an eine Commission z»
näherer Untersuchung gewiesen, und nun hab ich
die Ehre im Namen dieser Commission euch solo
genden Bericht zu erstatten.

Erstens waren dieser Botschaft nicht einmal
das Urtheil des obersten Gerichtshofs, und eben s»
wenig die dahin einschlagende Akten beigefügt, s»
daß die Commission eigentlich nichts untersuche»
konnte^

Zweitens war damals der Aufenthaltsort des
Ronca nicht bekannt, und er schmachtete in keinem
Zuchthaus, auch wollte die Commission nicht ss
blindlings die vorgeschlagene Begnadigung anras
rathen, und eben so wenig auf die Verwerfung des
Vorschlags antragen: daher ward die Cache ei»
wenig verschoben.

Auf die wiederholt dringende Bitte der Ehefra»
des Ronca, hat der Präsident eurer Commission
(ohne zu glauben, daß es just seine Pflicht sei) eine
mal persönlich und einmal schriftlich die gehörige»
Akten von der Kanzlei des Direktoriums verlangt;
und endlich unterm isten dieses Mouats von dem
Justizminister erhalten.

Diese Akten sind sehr weitläufig, doch hat dis
Commission in denselben nichts gefunden, das dm
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KeM«bî<Mgsôocschlâg des Direktoriums auch nur
einigermaßen schwächen konnte.

(Die Fortsetzung folgt.)

R a p i n a t-

Rapinat, Exkommissär in Helvetien, an den

B. Su ter, Mitglied des helv. gesezge-

îenden Raths.
Paris/ 24. Fruktid. (10. Sept.)

Ich vernehme / B. Repräsentant Guter, durch
eine Zeitung, daß Sie mich in einer Ihrer Sitzun-
gen als einen neuen Verres behandelt haben, wek-
chem Sie alles Unglück, das die Schweiz betraf,
zuschreiben. Verres war aber ein römischer Pro--
konsul, welchen Cicero der größten Räubereien, Be-
drückungen, Einkerkerungen und Mordthaten be-

schuldigte, indem er zugleich Thatsachen dafür
anführte. Um mich also einem Verres ver-
gleichen zu können, müssen Sie die Mordthaten,
die Räubereien und Bedrückungen welche ich in
Helvetic» soll begangen haben, genau anführen,
und so lange Sie dieses nicht thun, so lange Sie
die Thatsachen nicht mit den nöthigen Beweisen
unterstützen, so lange werde ich auch behaupten,
daß Sie weiters nichts als Verleumdungen aus- x
gestreut haben, welche Ihnen die eingefleischtesten Z

Feinde der fränkischen Nation eingaben, unter de-
neu Sie, wie man sagt, immer eine vorzügliche
Rolle gespielt haben. —

Ich fodere Sie demnach feierlich auf, so wie
alle übrigen, die von mir verlangten Beweise
darzuthun, damit das Publikum erfahren könne,
welchen Grad von Zutrauen Sie verdienen.

Rapinat.

Guter, Repräsentant des helv. Volks, cm
den B. Rapinat., Exkommissär in der
Schweiz»

Bern, den 23. Smt. 1799

Sie fodern mich feierlich auf in einem Brief,
den ich heute erhielt, und welchen Sie auch, zwar
mit einer kleinen Abänderung, in das cffi-
zielle Tagblatt haben einrücken lassen, daß ich die
Beweise darthun soll für die neue Titulatur eines'
Verres, die ich Ihnen in einer am 27. August
gehaltenen Rede im großen Rath ertheilte.

Wenn gleich diese Beweise allerwärts sick fin-
den, wo Sie nur Ihren Tritt in Helvetic» binae-
sieze haben; wenn sie gleich stehen m ten Dtrwab

tungàmmern von Bern, Luzern und Z ürich;
wenn sie gleich stehen in Arau noch rauchend von
Ihrer Tirannei bei der bekannten Rnpinato-Ochsiade,
die selbst das fränkische Direktorium durch sei-
nen Beschluß vom 2. Messid. An. V. kassirte;
wenn sie gleich versilbert schlummern in Ihrer Ta-
sehe, und blutig noch dämpfen auf so mancher
Stelle meines theuern Vaterlandes; wenn sie gleich
sich mächtig hören lassen in der öffentlichen Mei-

mmg von Frankreich, wo kein Mensch nach ihnen
hinblikt, und sogar alle Zeitungsschreiber sie ver-
achten; wenn sie gleich ewig stehen werden in den

blutenden Herzen aller edeln Schweizer — so mache
ich mir dennoch als Freund meines Vaterlandes,
als wahrer Freund der Freiheit, eine heilige Pflicht
daraus, sie der Zukunft zur Belehrung näher zu

entziffern, damit Frankreich sich darin spiegeln kann,
damit es wisse, daß vorzüglich Ihr tirannisches
Betragen die Herzen der guten Gebirgsvölker Hell
vetieus von der sonst so heiligen neuen Form der

Freiheit entfernte, und damit man endlich einsehen

lerne, daß, wenn Freiheit nicht Hand in Hand mit
der Tugend und der Moralität wandelt, kein Se-

gen für die Völker daraus entspringe. Dieses al-

les werde ich beweisen als Freund der Freiheit
und Ihrer Nation, und jeder Freund der Wahr-
heit wird daraus sehen, daß gerade Sieber
größte Feind Ihres Vaterlandes waren, indem

Sie sich, sogar Ihrer eigenen Justruktion zuwsse^
die gröbsten Bedrückungen gegen ein unschuldiges
befreundetes Volk erlaubten und ihm den ebm

geschenkten Keich der Freiheit so grausam vergifte,

ten. Wenn Sie noch einige Wochen Geduld ra,
ben, so werden Sie alle diese Beweise lesen können.

Da Sie aber von mir verlangen, ich möchte a tie
Thatsachen prâcisìrnr, so bitte ich Sie, "nr em

genaues Verzeichniß von der Summe zu schicken,

die Sie über die bekannten 4 Millionen Humus

welche einzig, nach allen Nachncht-m, von rw
Schwekzerschen Schätzen in die frankische Staats,
küsse flösse» zu sich genommen, oder vielleicht m r
an einem sichern Ort verwahrt haben. Was ue

übrigen Ausfälle gegen meine Person betrifft, ai»
wenn ich ein Feind der fränkischen w

ti 0 n wäre, darüber fragen Sie das helve-iiw
Volk, für welches ich lebe und sterbe, fragen
alle meine College», und untersuchen Sie mem ic.

publikanisches keben. Ich weiß nur, daß

Gewissen rein ist, baß ich nur die Freibe-r m Sê-

wand der Tugend suche, und daß manchen V-.
wegen nie ein Feind der fränkischen 2 atmn be-si.»

kann, wenn man ihre Verres entlarvt mwanu-w-
sondern daß man im Gegentheil sich dadu.cy a

ihren größten Freund bezeugt.
^ u t e r.
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